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1. Einleitung 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages sind gebeten worden, die gesetzli-
chen Vorschriften zum Schutz von Journalisten und die Vorgaben für deren Tätigkeit darzustel-
len. 

Im Folgenden soll daher ein Überblick über die wesentlichen Vorschriften gegeben werden, die 
den Schutz der Journalisten vor staatlichen Eingriffen einerseits und vor Dritten andererseits zum 
Gegenstand haben. Abschließend sollen die Vorgaben für die journalistische Tätigkeit umrissen 
werden. 

2. Die Berufsbezeichnung des Journalisten 

In Deutschland ist gesetzlich nicht geregelt, wer die Berufsbezeichnung des Journalisten tragen 
darf.1 Dies liegt darin begründet, dass es kein gesetzlich normiertes Berufsbild des Journalisten 
gibt.2 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs gilt als Journalist, wer seine Tätigkeit auf Infor-
mationen über gegenwartsbezogene Geschehnisse ausrichtet.3 Demnach zeichnet sich ein Journa-
list regelmäßig durch die Sammlung und Verarbeitung von Informationen des Tagesgeschehens, 
die kritische Auseinandersetzung mit diesen Informationen und die Stellungnahme zu den Ereig-
nissen aus.4 Die Tätigkeit ist dadurch geprägt, dass sich der Journalist mit den Ergebnissen seiner 
Arbeit unmittelbar oder mittelbar über ein Medium – etwa Zeitungen, Zeitschriften, Film, Rund-
funk, Fernsehen oder das Internet – schriftlich oder mündlich an die Öffentlichkeit wendet.5 
Dies erfordert einen nach Zahl und Personen nicht begrenzten und nicht bestimmbaren Adressa-
tenkreis.6 

Für eine Tätigkeit als Journalist ist keine verpflichtende Vorbildung durch Hochschulstudien 
oder Journalistenschulen erforderlich.7 Zu den wichtigsten Gewerkschaften und Berufsverbänden 

 

1 Valta, in: Brandis/Heuermann, Ertragssteuerrecht, Werkstand: 170. Ergänzungslieferung Dezember 2023, § 18 
EstG, Rn. 149. 

2 Ebenda. 

3 Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.05.2014, Az.: VIII R 18/11, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Rechtspre-
chungsreport (NVwZ-RR) 2015, 58 (59). 

4 Ebenda. 

5 Ebenda. 

6 Ebenda. 

7 Ebenda. 
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der Journalisten zählen der Deutsche Journalisten Verband (DJV)8 und die Deutsche Journalistin-
nen- und Journalisten-Union9. 

3. Schutz der Medien durch das Grundgesetz 

Durch Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes (GG)10 werden die Pressefreiheit und die Freiheit 
der Berichterstattung durch Rundfunk und Film gewährleistet. Diese Medienfreiheiten erfassen – 
im Unterschied zur Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) – Medien der Massenkommunika-
tion für die allgemeine Öffentlichkeit in ihren publizistischen Verbreitungsformen.11 

3.1. Pressefreiheit 

Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG schützt zunächst die Pressefreiheit. Der Begriff der Presse umfasst nach 
herkömmlichem Verständnis alle zur Verbreitung an die Allgemeinheit geeigneten und bestimm-
ten Druckerzeugnisse.12 Durch die Verkörperung unterschied sich die Presse von sonstigen Mei-
nungsäußerungen und von Rundfunk- und Filmsendungen.13 

Der traditionelle Pressebegriff wird durch das Internet als Verbreitungsweg infrage gestellt.14 
Zwar ist bislang höchstrichterlich nicht geklärt, ob etwa Internetauftritte von Zeitungen ebenfalls 
der Pressefreiheit unterfallen, doch gehen Teile der juristischen Literatur davon aus, dass der 
Pressebegriff entwicklungsoffen zu verstehen ist und auch Internetangebote umfassen kann.15 
Andere Teile der Literatur halten hingegen das Vorliegen eines körperlichen Mediums für erfor-
derlich und gehen davon aus, dass Internetangebote von der Rundfunkfreiheit erfasst sein könn-
ten.16 

 

8 Weiterführende Informationen zum Deutschen Journalisten Verband (DJV) sind (in deutscher Sprache) abrufbar 
unter: https://www.djv.de/startseite/profil/der-djv/djv-profil. 

9 Weiterführende Informationen zur Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union sind (in deutscher Spra-
che) abrufbar unter: https://dju.verdi.de/ueber-uns. 

10 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2022 (BGBl. I S. 
2478) geändert worden ist, abrufbar (in englischer Sprache mit Übersetzungsstand vom 19.12.2022) unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/index.html (Stand dieser sowie sämtlicher nachfolgender Inter-
netquellen: 02.04.2024). 

11 Kaiser, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 4. Auflage 2023, Art. 5 Abs. 1 GG, Rn. 82. 

12 Grabenwarter, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, 102. Ergänzungslieferung 08/2023, Art. 5 
Abs. 1 GG, Rn. 239; Kaiser, a.a.O., Art. 5 Abs. 1 GG, Rn. 85. 

13 Kaiser, a.a.O., Art. 5 Abs. 1 GG, Rn. 85. 

14 Ebenda, Rn. 86. 

15 Grabenwarter, a.a.O., Art. 5 Abs. 1 GG, Rn. 245; Kaiser, a.a.O., Art. 5 Abs. 1 GG, Rn. 86. 

16 Schemmer, in: Beck’scher Onlinekommentar Grundgesetz, Epping/Hillgruber (Hrsg.), 57. Edition, Stand: 
15.01.2024, Art. 5 GG, Rn. 43. 

https://www.djv.de/startseite/profil/der-djv/djv-profil
https://dju.verdi.de/ueber-uns
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/index.html
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Die Pressefreiheit schützt die Gründung und Gestaltung der Presse.17 Aufgabe der Presse ist die 
Information der Bevölkerung als Grundlage der öffentlichen Meinungsbildung.18 Innerhalb der 
gesetzlichen Grenzen entscheidet die Presse selbst, ob und in welchem Umfang über ein be-
stimmtes Thema berichtet wird.19 Die Pressefreiheit begründet daher für die vom Schutzbereich 
erfassten Personen ein subjektives öffentliches Individualrecht gegen den Staat auf Unterlassung 
hoheitlicher Eingriffe in den Schutzbereich.20 

3.2. Rundfunkfreiheit und Rundfunkordnung 

Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG schützt ferner die Rundfunkfreiheit. Als Rundfunk wird allgemein eine 
an eine unbestimmte Vielzahl von Personen gerichtete drahtlose oder drahtgebundene Übermitt-
lung von Gedankeninhalten mittels elektrischer Schwingungen oder elektromagnetischer Wellen 
definiert.21 Diesem Begriffsverständnis unterfallen originär der Hörfunk und das Fernsehen. Doch 
auch der Rundfunk ist entwicklungsoffen zu verstehen und kann damit auch neuere Dienste wie 
Pay-TV oder Abruf- und Zugriffsdienste (Video-On-Demand) erfassen.22 

Auch die Rundfunkfreiheit begründen ein subjektives öffentliches Individualrecht gegen den 
Staat auf Unterlassung hoheitlicher Eingriffe in den Schutzbereich.23 

Darüber hinaus wird die Rundfunkfreiheit vom Bundesverfassungsgericht als dienende Freiheit 
verstanden.24 Der Rundfunk dient danach als Medium für die verfassungsrechtlich geschützte 
freie Meinungsbildung.25 Hieraus folgt, dass das Rundfunksystem geeignet sein muss, eine freie, 
individuelle und umfassende Meinungsbildung zu gewährleisten.26 Ferner muss das Rundfunk-
programm eine Vielfalt an Berichtsgegenständen und Meinungen abbilden.27 Schließlich muss 

 

17 Ebenda, Rn. 44. 

18 Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 08.09.2014, Az.: 1 BvR 23/14, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 
2014, 3711 (3712). 

19 Ebenda. 

20 Kaiser, a.a.O., Art. 5 Abs. 1 GG, Rn. 116. 

21 Grabenwarter, a.a.O., Art. 5 Abs. 1 GG, Rn. 603. 

22 Kaiser, a.a.O., Art. 5 Abs. 1 GG, Rn. 94. 

23 Ebenda, Rn. 116. 

24 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 16.06.1981, Az.: 1 BvL 89/78, Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen 
(BVerfGE) 57, 295 (320). 

25 Ebenda. 

26 Grabenwarter, a.a.O., Art. 5 Abs. 1 GG, Rn. 768. 

27 Ebenda, Rn. 769. 
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eine Grundversorgung der gesamten Bevölkerung mit Rundfunk gewährleistet werden, sodass 
sich alle Bürger umfassend und in der vollen Breite informieren können.28 

In Deutschland hat sich ein duales Rundfunksystem aus öffentlich-rechtlichem Rundfunk und 
privatem Rundfunk entwickelt.29 

Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt dabei zuvorderst die Aufgabe der Grundversor-
gung der Bevölkerung zu.30 Ferner soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk neben seiner Rolle für 
die Meinungs- und Willensbildung, die Unterhaltung und die Berichterstattung als gebietsbezo-
gener nationaler Rundfunk auch eine kulturelle Verantwortung erfüllen.31 

In der Grundversorgung und der kulturellen Verantwortung und liegt letztlich auch die beson-
dere Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch Gebühren begründet.32 Diese Ge-
bühren werden als Rundfunkbeitrag im privaten Bereich von jedem Wohnungsinhaber erhoben 
und dienen der funktionsgerechten Ausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.33 Der 
Rundfunkbeitrag beträgt gegenwärtig 18,36 Euro pro Monat.34 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll staatsfern organisiert sein.35 Daher darf Vertretern des 
Staates in den pluralistisch besetzten Kontrollgremien der Rundfunkanstalten nur ein begrenzter 
Einfluss eingeräumt werden.36 Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sollen 
die Gremien mit Personen mit vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven besetzt werden.37 Dies 
soll verhindern, dass die Gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durch politische 

 

28 Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 24.03.1987, Az.: 1 BvR 147/86, 1 BvR 478/86, BVerfGE 74, 297 (325). 

29 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 04.11.1986, Az.: 1 BvF 1/84, BVerfGE 73, 118 (157). 

30 Ebenda. 

31 Ebenda, 158. 

32 Ebenda. 

33 Vgl. §§ 1, 2 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (RBStV) vom 21.12.2010, zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Staatsvertrages zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland (Gesetz vom 25.06.2020) vom 
28.04.2020, abrufbar (in deutscher Sprache) unter: https://bravors.brandenburg.de/vertraege/rbstv. 

34 Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 20.07.2021, Az.: 1 BvR 2775/20, 1 BvR 2777/20, Neue Zeitschrift für 
Verwaltungsrecht (NVwZ) 2021, 1283 (1289, 1290). 

35 Grabenwarter, a.a.O., Art. 5 Abs. 1 GG, Rn. 809. 

36 Ebenda. 

37 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 25.03.2014, Az.: 1 BvF 1/11, 1 BvF 4/11, Zeitschrift für Urheber- und Me-
dienrecht (ZUM) 2014, 501 (506). 

https://bravors.brandenburg.de/vertraege/rbstv
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Interessen staatlicher oder staatsnaher Personen beeinflusst werden.38 Konkret darf der Anteil 
staatlicher oder staatsnaher Personen in den Gremien ein Drittel nicht übersteigen.39 

Wesentliches Aufsichtsorgan der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind die Rund-
funkräte.40 Diesen stehen vor allem in den Bereichen der Programmüberwachung, dem Personal 
und des Haushalts wichtige Kompetenzen zu. Zudem wählen sie den Intendanten der Rundfunk-
anstalt, dem letztlich die Programmgestaltung obliegt.41 Die Zusammensetzung des Rundfunkra-
tes der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt richtet sich nach der jeweiligen gesetzlichen 
Grundlage der Rundfunkanstalt. Beispielsweise werden in den Rundfunkrat des Westdeutschen 
Rundfunks Köln (WDR) unter anderem Mitglieder des Landtags, der Kirchen, der Gewerkschaften 
und verschiedener Verbände entsandt.42 

3.3. Zensurverbot 

Zwar können die Pressefreiheit und die Rundfunkfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 2 GG durch allge-
meine Gesetze, gesetzliche Bestimmungen zum Schutze der Jugend und das Recht der persönli-
chen Ehre beschränkt werden. Eine Zensur darf dabei gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG jedoch nicht 
stattfinden. Von dem Zensurverbot werden einschränkende Maßnahmen erfasst, die als Vorzen-
sur vor der Herstellung oder Verbreitung eines Geisteswerkes stattfinden.43 Dies gilt insbesondere 
für behördliche Vorprüfungen oder Genehmigungen eines Inhalts.44 

 

38 Ebenda, 508. 

39 Ebenda, 508. 

40 Hahn, in: Binder/Vesting (Hrsg.), Beck’scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 4. Auflage 2018, Anhang zu 
§§ 11 e, 11 f, Überblick über das Aufsichtssystem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Rn. 16. 

41 Ebenda, Rn. 17, 18. 

42 Vgl. § 15 des Gesetzes über den Westdeutschen Rundfunk Köln vom 25.04.1998, abrufbar (in deutscher Spra-
che) unter: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=4737&anw_nr=2&aufgeho-
ben=N&det_id=648180. 

43 Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 25.04.1972, Az.: 1 BvL 13/67, BVerfGE 33, 52 (72). 

44 Ebenda. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=4737&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=648180
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=4737&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=648180
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4. Einfachgesetzlicher Schutz der Journalisten 

4.1. Strafgesetzbuch 

Das Strafgesetzbuch (StGB)45 sieht keine besonderen Straftatbestände vor, die allein Straftaten 
zulasten von Journalisten unter Strafe stellen.46 Vielmehr gelten auch insoweit die allgemeinen 
Straftatbestände. In Betracht kommen vorwiegend Strafbarkeiten durch körperliche Angriffe auf 
Journalisten, durch Drohungen mit Straftaten, durch Beleidigungen, durch Sachbeschädigungen 
oder durch Hacking. 

Wird durch einen Angriff die körperliche Unversehrtheit eines Journalisten beeinträchtigt, 
kommt – soweit kein Tötungsdelikt vorliegt (§§ 211, 212, 222 StGB) – insbesondere eine Strafbar-
keit wegen einer Körperverletzung in Betracht. Gemäß § 223 Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder 
an der Gesundheit schädigt. Als körperliche Misshandlung wird jede üble, unangemessene Ein-
wirkung auf den Körper des Verletzten, die dessen körperliches Wohlbefinden mehr als nur un-
erheblich beeinträchtigt, bezeichnet.47 Körperverletzungen, denen eine besonders gefährliche Be-
gehungsweise zugrunde liegt, können als gefährliche Körperverletzungen nach § 224 Abs. 1 
StGB mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zehn Jahren, in minder schweren Fällen von drei 
Monaten bis fünf Jahren bestraft werden.48 Eine gefährliche Körperverletzung liegt etwa vor, 
wenn die Körperverletzung mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs 
(§ 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB) oder mit einem anderen gemeinschaftlich (§ 224 Abs. 1 Nr. 4 StGB) be-
gangen wird. Hat die Körperverletzung einen gravierenden körperlichen Schaden zur Folge, 
kommt eine schwere Körperverletzung gemäß § 226 StGB in Betracht.49 Eine Körperverletzung 
wird danach mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft, wenn die verletzte 
Person etwa ihr Sehvermögen (§ 226 Abs. 1 Nr. 1 StGB) oder ein wichtiges Glied des Körpers 
(§ 226 Abs. 1 Nr. 2 StGB) verliert. Verursacht der Täter durch eine Körperverletzung schließlich 
wenigstens fahrlässig den Tod der verletzten Person, so ist gemäß § 227 Abs. 1 StGB wegen Kör-
perverletzung mit Todesfolge mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren zu bestrafen.50 

Wird einem Journalisten mit der Begehung einer Straftat gedroht, kommt eine Strafbarkeit wegen 
Bedrohung gemäß § 241 Abs. 1 StGB in Betracht. Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

 

45 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 26.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 203) geändert worden ist, abrufbar (in englischer Sprache 
mit Übersetzungsstand vom 22.11.2021) unter: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html. 

46 Vgl. bereits die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, Sachstand vom 20.01.2016, Strafbarkeit 
von gewaltsamen Übergriffen auf Journalisten, WD 7 – 3000 -007/16, abrufbar (in deutscher Sprache) unter: 
https://www.bundestag.de/resource/blob/410796/f4d505255d093a8612952c7d130b2c6b/wd-7-007-16-pdf-
data.pdf. 

47 Bundesgerichtshof, Urteil vom 04.03.2021, Az.: 5 StR 509/20, Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 2022, 224 
(226). 

48 Grünewald, in: Leipziger Kommentar StGB, Band 11 §§ 211-231, 13. Auflage 2023, § 224 StGB, Rn. 1. 

49 Grünewald, in: Leipziger Kommentar StGB, a.a.O., § 226 StGB, Rn. 1. 

50 Grünewald, in: Leipziger Kommentar StGB, a.a.O., § 227 StGB, Rn. 1. 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/410796/f4d505255d093a8612952c7d130b2c6b/wd-7-007-16-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/410796/f4d505255d093a8612952c7d130b2c6b/wd-7-007-16-pdf-data.pdf
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Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer einen Menschen mit der Begehung einer gegen ihn oder ge-
gen eine ihm nahestehende Person gerichteten rechtswidrigen Tat gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen eine Sache von 
bedeutendem Wert bedroht. Der Straftatbestand soll den individuellen Rechtsfrieden, das Gefühl 
der Sicherheit und das Vertrauen in die eigene Freiheit bewahren.51 Wird ein Journalist rechts-
widrig durch eine Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Un-
terlassung genötigt, kann eine Nötigung nach § 240 Abs. 1 StGB vorliegen, die mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird. 

Angriffe auf die Ehre und Personenwürde eines Journalisten können nach den Beleidigungsde-
likten strafbar sein.52 Eine Beleidigung wird gemäß § 185 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder Geldstrafe oder, wenn die Beleidigung öffentlich, in einer Versammlung, durch Verbrei-
ten eines Inhalts oder mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder Geldstrafe bestraft. Als Beleidigung wird der Angriff auf die Ehre eines anderen durch 
die vorsätzliche Kundgabe der Missachtung, Geringschätzung oder Nichtachtung bezeichnet.53 
Für den Tatbestand der Beleidigung ist es unerheblich, ob die Kundgabe gegenüber der ehrver-
letzten Person oder einem Dritten erfolgt und ob es sich um ein Werturteil oder eine Tatsachen-
behauptung handelt.54 Demgegenüber erfassen die üble Nachrede (§ 186 StGB) und die Verleum-
dung (§ 187 StGB) nur Beleidigungen gegenüber einem Dritten durch Tatsachenbehauptungen.55 

Rechtswidrige Beschädigungen oder Zerstörungen von Sachen eines Journalisten können gemäß 
§ 303 Abs. 1 StGB als Sachbeschädigung mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft werden. 

Angriffe auf die Daten eines Journalisten, etwa durch Hacking, können als Ausspähen von Daten 
nach § 202a Abs. 1 StGB strafbar sein. Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestrafe, wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn be-
stimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der 
Zugangssicherung verschafft. Die Strafbarkeit hängt dabei nicht davon ab, ob es tatsächlich zu 
einem Abruf der Daten kommt.56 Durch ein Abfangen von Daten macht sich gemäß § 202b StGB 
schließlich strafbar, wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen 
Mitteln nicht für ihn bestimmte Daten aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus 
der elektromagnetischen Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft. Vorbereitungs-
handlungen für Straftaten nach den §§ 202a, 202b StGB sind nach § 202c StGB strafbar. 

 

51 Schluckebier, in: Leipziger Kommentar StGB, Band 12 §§ 232-241a, 13. Auflage 2023, § 241 StGB, Rn. 1. 

52 Hilgendorf, in: Leipziger Kommentar StGB, Band 10 §§ 174-210, 13. Auflage 2023, Vorbemerkungen zu den 
§§ 185 ff., Rn. 1, 2. 

53 Hilgendorf, in: Leipziger Kommentar StGB, a.a.O., § 185 StGB, Rn. 1. 

54 Valerius in: Beck’scher Onlinekommentar StGB, von Heintschel-Heinegg (Hrsg.), 60. Edition, Stand: 01.02.2024, 
§ 185 StGB, Rn. 14. 

55 Ebenda. 

56 Hilgendorf, in: Leipziger Kommentar StGB, a.a.O., § 202a StGB, Rn. 3. 
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4.2. Versammlungsrecht 

Teilweise sehen die Versammlungsgesetze der Bundesländer Vorschriften zum Schutz berichter-
stattender Journalisten während einer Versammlung vor. 

Art. 8 Abs. 1 GG gewährleistet die Versammlungsfreiheit. Gemäß Art. 8 Abs. 2 GG kann die Ver-
sammlungsfreiheit für Versammlungen unter freiem Himmel durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes beschränkt werden. Die praktisch bedeutsamsten Beschränkungen enthalten die Ver-
sammlungsgesetze, deren Gesetzgebungskompetenz ausschließlich bei den Ländern liegt (Art. 70 
Abs. 1 GG).57 

Ausdrückliche Vorgaben für den Schutz von Journalisten bei Versammlungen enthält etwa das 
Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin (VersFG BE)58. So bestimmt § 3 Abs. 2 Nr. 3 VersFG BE, dass 
die zuständige Behörde eine freie Berichterstattung der Medien bei Versammlungen zu gewähr-
leisten hat. Angesichts der hervorgehobenen Bedeutung der Pressefreiheit zählt die freie Bericht-
erstattung damit, neben dem Schutz der friedlichen Versammlung und der Gewährleistung der 
Versammlungsfreiheit, zu den zentralen Aufgaben der Polizei.59 Der Schutz der Medien soll 
durch besonders für Pressearbeit geschulte Polizeikräfte sichergestellt werden, die eine Zusam-
menarbeit zwischen Medien und Polizei ermöglichen sollen, ohne sensible Informationen der 
Presse offenzulegen.60 Dabei verpflichtet § 3 Abs. 2 Nr. 3 VersFG BE die Polizeikräfte jedoch wohl 
nicht, Medienvertreter zu jeder Zeit während der Versammlung zu begleiten.61 

5. Gesetzliche Vorgaben für die Tätigkeit von Journalisten 

5.1. Presse und Telemedien mit journalistisch-redaktionellen Angeboten 

Gesetzliche Vorgaben für Tätigkeiten im Bereich der Presse finden sich in den jeweiligen Landes-
pressegesetzen. Darin ist etwa normiert, dass die Presse alle Nachrichten vor ihrer Verbreitung 
mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Wahrheit und Herkunft zu prüfen 
hat.62 Ferner besteht für Druckwerke ein Gegendarstellungsrecht.63 Dieses räumt demjenigen, 
dessen Angelegenheiten durch Tatsachenbehauptung in einem Druckwerk öffentlich diskutiert 

 

57 Schneider, in: Beck’scher Onlinekommentar Grundgesetz, Epping/Hillgruber (Hrsg.), 57. Edition, Stand: 
15.01.2024, Art. 8 GG, Rn. 39. 

58 Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin (VersFG BE) vom 23.02.2021 (GVBl. S. 180), abrufbar (in deutscher Spra-
che) unter: https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VersammlFrhGBEpIVZ/part/X. 

59 Knape/Brenneisen, Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin (VersFG BE), Kommentar, 1. Auflage 2021, § 3 VersFG 
BE, Rn. 19. 

60 Ebenda, Rn. 19, 20. 

61 Ebenda, Rn. 20. 

62 Vgl. etwa § 3 Abs. 2 des Berliner Pressegesetzes vom 15.06.1965, abrufbar unter: https://gesetze.ber-
lin.de/bsbe/document/jlr-PresseGBEpP3. 

63 Vgl. etwa § 10 des Berliner Pressegesetzes vom 15.06.1965, abrufbar unter: https://gesetze.ber-
lin.de/bsbe/document/jlr-PresseGBEV13P10. 

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VersammlFrhGBEpIVZ/part/X
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-PresseGBEpP3
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-PresseGBEpP3
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-PresseGBEV13P10
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-PresseGBEV13P10
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werden, gegen den verantwortlichen Redakteur und den Verleger das Recht zur Gegendarstellung 
am selben Ort, in der gleicher Form und vor demselben Adressatenkreis ein.64 

Ferner können sich Verlage der freiwilligen Selbstkontrolle durch den Pressekodex65 unterwer-
fen.66 Dieser legt durch Richtlinien für die journalistische Arbeit insbesondere ethische Stan-
dards fest.67 Der Pressekodex wird vom Presserat überwacht, der auch Beschwerden über die 
Nichteinhaltung der Richtlinien behandelt.68 Die meisten deutschen Verlage haben sich dem 
Pressekodex unterworfen.69 

Auch Online-Medien können sich der freiwilligen Selbstregulierung durch den Deutschen Pres-
serat unterwerfen, indem sie den Pressekodex anerkennen.70 Darüber hinaus bestimmt § 19 des 
Medienstaatsvertrages (MStV)71, dass Telemedien mit journalistische-redaktionell gestalteten 
Angeboten den anerkannten journalistischen Grundsätzen entsprechen müssen. Die Aufsicht 
über die Telemedien obliegt der jeweiligen Landesmedienanstalt (§ 104 Abs. 1 Satz 1 MStV). Bei 
Verstößen gegen die Vorgaben kann die Landesmedienanstalt Texte beanstanden, untersagen 
oder sperren (§ 109 Abs. 1 Sätze 1,2 MStV). 

5.2. Rundfunk 

Der MStV regelt zugleich auch Vorgaben für Rundfunkanstalten (§ 1 Abs. 1 MStV). Auch die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten müssen bei ihren Berichterstattungen und Sendungen 
die anerkannten journalistischen Grundsätze achten (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MStV). Die Darstellungen 
müssen ferner unabhängig und sachlich sein (§ 6 Abs. 1 Satz 2 MStV). Nachrichten sind mit der 
gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen (§ 6 Abs. 1 Satz 3 MStV). 

Darüber hinaus ergeben sich aus den jeweils spezifischen Gesetzen für die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten Vorgaben für deren Tätigkeit. Beispielsweise bestimmen auch die Programm-
grundsätze für den WDR, dass journalistische Standards einzuhalten sind (§ 5 Abs. 1 Satz 3 

 

64 Grabenwarter, a.a.O. Art. 5 Abs. 1 GG, Rn. 402. 

65 Pressekodex, abrufbar (auch in englischer Sprache) unter: https://www.presserat.de/pressekodex.html. 

66 Vgl. die Informationen des Presserats, Aufgaben & Organisation, abrufbar (in deutscher Sprache) unter: 
https://www.presserat.de/aufgaben-organisation.html. 

67 Vgl. die Informationen des Presserats, Ethische Standards für Journalismus, abrufbar (in deutscher Sprache) un-
ter: https://www.presserat.de/pressekodex.html. 

68 Vgl. die Informationen des Presserats, Aufgaben & Organisation, a.a.O. 

69 Vgl. die Informationen des Presserats, Selbstverpflichtung beim Presserat, abrufbar (in deutscher Sprache) unter: 
https://www.presserat.de/selbstverpflichtung-onlinemedien.html. 

70 Ebenda. 

71 Medienstaatsvertrag (MStV) vom 23.04.2020 (GVBl. S. 450, 451, 2021 S. 14, BayRS 02-33-S), der durch Art. 1 
des Vertrages vom 16.05.2023 (GVBl. S. 534) geändert worden ist, abrufbar (in deutscher Sprache) unter: 
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/MStV/true. 

https://www.presserat.de/pressekodex.html
https://www.presserat.de/aufgaben-organisation.html
https://www.presserat.de/pressekodex.html
https://www.presserat.de/selbstverpflichtung-onlinemedien.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/MStV/true


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 7 - 3000 - 022/24 

Seite 13 

WDR-Gesetz) und Nachrichten auf Inhalt, Wahrheit und Herkunft zu prüfen sind (§ 5 Abs. 6 
Satz 2 WDR-Gesetz). 

6. Fazit 

In Deutschland bestehen keine gesetzlichen Vorgaben darüber, wer die Berufsbezeichnung des 
Journalisten führen darf. 

Der Schutz der Presse und des Rundfunks vor staatlichen Eingriffen wird durch das Grundgesetz 
garantiert. In dem dualen Rundfunksystem kommt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine be-
sondere Verantwortung für die freie Meinungsbildung zu. Daher sind die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten insbesondere zur Grundversorgung der gesamten Bevölkerung mit vielfältigen 
Berichtsgegenständen und Meinungen verpflichtet. 

Angriffe auf Journalisten durch Dritte können nach den allgemeinen Vorschriften des Strafgesetz-
buchs strafbar sein. Das Strafgesetzbuch kennt jedoch keine Straftatbestände, die ausschließlich 
den Schutz von Journalisten bezwecken. Dagegen sehen vereinzelte Versammlungsgesetze der 
Bundesländer gesonderte Vorschriften vor, die den Schutz der Medien bei Versammlungen zum 
Gegenstand haben. 

Die Tätigkeit der Journalisten im Bereich der Druckerzeugnisse, der Online-Medien und des 
Rundfunks unterliegen jeweils spezifischen Vorgaben. Darin werden die Journalisten insbeson-
dere zur Einhaltung der anerkannten journalistischen Grundsätze verpflichtet. 

*** 
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